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Einleitung 

Der Begriff "Scheinbeweisantrag" wurde geprägt von Max Alsberg, um 
dadurch "den Mißbrauch der äusseren Form des Beweisantrages zu trügeri-
schen Zwecken, wodurch ein falscher Schein erweckt werdet", zu benennen. 
Ausgehend von dieser Definition läßt sich die Bezeichnung eines Beweisan-
trages als Scheinbeweisantrag dazu verwenden, um den Mißbrauch des 
Beweisantragsrechts und damit eine Fallgruppe des Mißbrauchs prozessualer 
Rechte im allgemeinen zu umschreiben2. 

An diese Begriffsdefiniton schließt die für die vorliegende Arbeit zentrale 
Frage an, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit dem von Als-
berg herausgestellten "Mißbrauch der äußeren Form des Beweisantrages" be-
gegnet werden kann und in welchen gesetzlichen Vorschriften mögliche An-
satzpunkte hierfür zu suchen ist. 

Um allgemein vom Mißbrauch eines Rechts sprechen zu können, ist erfor-
derlich, daß die vom Wortlaut einer Norm gewährte Befugnis überschritten, 
das Recht nicht zu der vom Gesetz gewollten Interessenförderung 
(Gesetzeszweck), sondern zur Erreichung mißbilligenswerter Zwecke 
(Parteizweck) ausgeübt wird3. Wird dieser, fiir den Zivilprozeß maßgebliche 
Grundsatz auf den Strafprozeß übertragen - was möglich ist, wenn die durch 
die Systemverschiedenheit beider Verfahrensordnungen bedingten Abwei-
chungen beachtet werden4 - besteht das Wesen des Mißbrauchs strafpro-
zessualer Rechte darin, daß das prozessuale Verhalten desjenigen, der ein ihm 
gewährtes Recht ausübt, nicht dem Ziel des Strafprozesses dienen soll, son-

1 Alsberg, Beweisantrag, S. 24; zust. Simader, Ablehnung, S. 42. 
2 So auch das Verständnis von Weber, GA 1975,289, 297; Vogel, NJW 1978, 1217, 1225; 

daß nach Ansicht von Herdegen in: Karlsruher Kommentar, § 244, Rn. 66, neben dem Schein-
beweisantrag für die Kategorie des mißbräuchlichen Beweisantrags kein Raum sein soll, ist nur 
ein scheinbarer Widerspruch zu der hier verwandten Begriffsbestimmung. Da auch Herdegen 
einen Beweisantrag, mit dem der Antragsteller einen verfahrensfremden Zweck verfolgt, als 
Scheinbeweisantrag bezeichnet, dient seine Unterscheidung von Scheinbeweisantrag und miß-
bräuchlichem Beweisantrag nur dazu, die Trennung hinsichtlich der Rechtsfolge, also der Frage 
der Zurückweisbarkeit, auch sprachlich zu verdeutlichen und die Ablehnung unter alleiniger Be-
rufung auf den Mißbrauch auszuscheiden. 

3 So die von Zeiss, Prozeßpartei, S . 62 für den Zivilprozeß gewählte Begriffsbestimmung. 
4 Weber, GA 1975, 289, 291. 
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dem von ihm prozeßwidrige oder prozeßfremde Zwecke verfolgt werdens. 
Kurz gefaßt läßt sich als kennzeichnendes Merkmal des Scheinbeweisantrags 
die Verfolgung verfahrensfremder (heterogene~) Ziele seitens des An-
tragstellers festhalten7. 

Diesem theoretischen Ansatz zufolge ist das vom Antragsteller verfolgte 
Ziel verfahrensfremd, wenn sich durch die Gegenüberstellung von Gesetzes-
zweck und dem vom Antragsteller mit der Ausübung seiner prozessualen 
Befugnis, Beweisanträge zu stellen, verfolgten Zweck ermitteln läßt, daß 
beide Ziele voneinander abweichens. 

Jede Beurteilung, ob im Einzelfall vom Mißbrauch eines strafprozessualen 
Rechts gesprochen werden kann, setzt aus diesem Grunde die Orientierung 
über die Funktion des Strafprozesses im allgemeinen und, soweit es um den 
Mißbrauch des Beweisantragsrechts geht, über dessen prozessuale Funktion 
im besonderen voraus. 

Zweck des Strafprozesses ist zunächst die Verwirklichung des materiellen 
Strafrechts9. Da sich hierbei das Ziel der Gerechtigkeit nur dann erreichen 
läßt, wenn die Wahrheit gefunden wirdto, ist die Klärung des Tatsächlichen 
Grundlage für die Durchsetzung der Normen des materiellen Strafrechts. Die 
Wahrheitsermittlung ist demzufolge zentrales Anliegen des Strafprozesses und 
von überragender Bedeutungtt . Dennoch ist der Schluß, daß ein Urteil, des-
sen Finduog Zweck des Verfahrens ist, nur dann gerecht sei, wenn es auf der 
materiellen Wahrheit beruht, nicht zwingend. Auch ein Urteil, das nicht auf 
der Grundlage der materiellen Wahrheit ergeht, muß als rechtskräftige Ent-

5 Küng-Hofer, Beschleunigung, S . 123; Pelers, IR 1971, 340, 340; Weber, GA 1975, 289, 
295. 

6 So Köhler, Inquisitionsprinzip, S . 69. 
1 Gollwiner in: Löwe/Rosenberg, § 244, Rn. 206; Alsberg/NiJse/Meyer, S. 426; Simader, 

Ablehnung, S. 41. 
8 Weber, GA 1975,289, 295; Deckers, AnwBI. 1981,316,318. 
9 Baumann, Verfahrensprinzipien, S. 19; Schreiber in: AK StPO, Einl. I, Rn. 2; 

Raping!Domseifer, JZ 1977, 418, 418; von Deckers, AnwBI 1981. 316, 318 als die "juristische 
Definition" bezeichnet. 

IO Gössel, Strafverfahrensrecht, § 20 A (S. 164); Krey, Strafverfahrensrecht Bd. I, Rn. 35; 
Pelers, Strafprozeß, § 13 I (S. 82); G. Schiifer in: Löwe!Rosenberg, Einl. Kap. 6, Rn. 7 und 
Kap. 13, Rn. 1 und 41. 

11 BVerfGE 57, 250, 275 (V-Mann-Entscheidung); 63, 45, 61; zu beiden Entscheidungen 
vergl. Niebler, Kleinknecht FS, S. 299, 303 f . bzw. 308 f .; BGHSt 23, 176, 187; Als-
berg/NiJse/Meyer, S. 13; Julius, Unerreichbarkeit, S. 82 f. mit weit. Nachw.; Schmidt-Hieber, 
JuS 1985, 291, 291; Römer, Schmidt-Leichner FS, S. 133, 135, wonach es Aufgabe des 
Strafverfahrens ist, durch Erforschung der Wahrheit zu einem gerechten Urteil zu gelangen; 
ebenso: Gollwitzer, Kleinknecht FS, S. 147, 149. 
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scheidung akzeptiert werden12 und dient so der Verwirklichung des Rechts-
friedens13. 

Andererseits sind auch Konstellationen möglich, in denen trotz erfolgrei-
cher Suche nach materieller Wahrheit bezweifelt werden muß, ob der Straf-
prozeß seinen Zweck erfüllt hat. Um einen möglichen Mißbrauch der staatli-
chen Strafgewalt zum Nachteil des Einzelnen möglichst zu vermeiden, ist es 
erforderlich, die Suche nach materieller Wahrheit Regeln zu unterwerfen, die 
den Betroffenen schützen. Wird die materielle Wahrheit nur unter Verletzung 
dieser Garantien gefunden, steht die Justizronnigkeit des Verfahrenst4 zur 
Disposition. Daraus folgt, daß weder materielle Wahrheit noch Rechtsfrieden 
oder Justizfönnigkeit allein das Ziel des Strafprozesses umschreiben können. 
Alle drei Ziele müssen gleichermaßen betont werden, ohne daß sich eines mit 
Absolutheil herausheben ließe15. Bei möglichen Kollisionen dieser Prozeß-
ziele im Einzelfall ist jedes zu bewahren und eine Abwägung, welchem von 
ihnen ein höherer Rang einzuräumen ist, erforderlichl6. 

Diese allgemeine Zweckbestimmung des Strafprozesses kann zwar auch 
zum Vergleich mit dem von einem Antragsteller mit einem Beweisantrag ver-
folgten Zweck herangezogen werden, eine genauere Bestimmung des Miß-
brauchs ergibt sich jedoch dann, wenn neben dem (allgemeinen) Zweck des 
Verfahrens auf den (besonderen) Zweck der rechtsgewährenden Norm als 
Vergleichskriterium abgestellt wird. 

12 Das Institut der Wiederaufnahme , §§ 359 ff. StPO, als Korrektiv der Rechtsicherheit zu-
gunsten der Gerechtigkeit (so: Krey, Strafverfahrensrecht Bd. I, Rn. 46 ff.; Neumann, ZStW 
101, 52, 57), hat wegen der engen Voraussetzungen, unter denen eine Wiederaufnahme möglich 
ist, nur Ausnahmecharakter; vgl. Srock, Mezger FS, S. 429, 437 f.; Tenckho.ff, Wahrunterstel-
lung, S. 94. 

13 Grundlegend: Schmidhäuser, Eb. Schmidt FS, S. 511, 522; ihm folgend: Klein-
knechr/Meyer, Einl., Rn. 4, Rieß, Schäfer FS, S. 155, 170; Paulus in: KMR, § 244, Rn. 4; 
weitere Nachweise bei Julius, Unerreichbarkeit, S. 83 (Fn. 148); demgegenüber kritisch: 
Rüping/Domseifer, JZ 1977, 417, 417. 

14 Justizförmigkeit meint die Einhaltung der formalen Garantien, um eine wirksame Siche-
rung der Grundrechte des Beschuldigten zu gewährleisten, vergl. 8VertuE 74, 358, 371; Roxin, 
Strafverfahrensrecht, § I 8 I (S. 2). 

15 Roxin, Strafverfahrensrecht, § I 8 I , U (S. 2 ff.) der es als Ziel des Strafverfahrens 
bezeichnet, I. eine materiell richtige, 2. prozeßordnungsgemäß zusJandegekommene und 
3. Rechtsfrieden schaffende Entscheidung über die Stratbarkeit des Beschuldigten zu finden; zu-
stimmend: Pfei.ffer in: Karlsruher KommenJar, Einl., Rn. I; ähnlich: Rüping, Strafverfahren, 
S. 9, der Justizförmigkeit und Rechtssicherheit als neben der Wahrheitserforschung gleichbe-
rechtigte Ziele bezeichnet. 

16 Roxin, Strafverfahrensrecht, § I D II (S. 3 f.); Pfei.ffer in: Karlsruher KommenJar, Einl. 
Rn. 14; auf die Frage, ob und wann die Wahrheitsermittlungspflicht hinter der Justizrormigkeit 
zurückzutreten hat, wird später (Kap. 3 A) noch einzugehen sein. 

2 Thole 
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